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Angaben über die Gebühren                                       Gemeinde Arbaz
www.arbaz.tourisme@bluewin.ch______________________________________________________________
	Kurtaxe (KT)
	Beherbergungsgebühr (BG)


	Abgabepflicht
	Abgabepflicht 

	Der Kurtaxe sind alle Gäste unterworfen (Eigentümer, Mieter oder Eingeladene), die mindestens eine Nacht in der Gemeinde Arbaz verbringen
	Der Beherbergungsgebühr sind alle Wohneigentümer unterworfen, die gegen Entgelt Gäste beherbergen, welche der Kurtaxe unterworfen sind


	Gebühr pro Nacht (KT)
	Gebühr pro Nacht (BG)

	CHF 2.00 / Nacht / Erwachsene (über 16 Jahre)
CHF 1.00 / Nacht / Kinder (6-16 Jahre)
Nicht unterworfen sind Kinder unter 6 Jahren
	CHF 0.50 / Nacht / Erwachsene (über 16 Jahre)
CHF 0.25 / Nacht / Kinder (6-16 Jahre)

Nicht unterworfen sind Kinder unter 6 Jahren



	Verfahrensweise (KT/BG)

	Der Eigentümer ist verpflichtet, die Gäste über die Kurtaxe zu informieren.
Der Eigentümer lässt die erhobenen Gebühren dem Tourismusbüro zukommen.             
Die Beherbergungsgebühr wird dem Eigentümer im Oktober aufgrund seiner Angaben über die Uebernachtungen in Rechnung gestellt.
Die Gäste und anderen Eingeladenen haben auch die Möglichkeit, die Gebühren während ihres Aufenthaltes direkt beim Tourismusbüro zu bezahlen.



	Pauschalen

	Wohneigentümer und regelmässige Mieter können die Kurtaxe in Form einer einmalig zu bezahlenden Jahrespauschale entrichten, die sich wie folgt berechnet :
CHF 60.00 / pro erwachsene Person (über 16 Jahre)
CHF 30.00 / pro Kind (6-16 Jahre) 

Nicht unterworfen sind Kinder unter 16 Jahren
Die Jahrespauschalen sind namentlich, nicht übertragbar und gültig vom 01.11 bis 31.10.
( Wichtig / Die Eigentümer und regelmässigen Mieter sind ebenfalls verpflichtet, die Kurtaxen für ihre Gäste zu entrichten !


